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Gesetz 
zur Änderung des Abgeordnetengesetzes des 

Landes Nordrhein-Westfalen und des Fraktions
gesetzes zur Erhöhung der Transparenz und 

Sicherheit im Landtag 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Änderung des Abgeordnetengesetzes des 

Landes Nordrhein-Westfalen und des Fraktions
gesetzes zur Erhöhung der Transparenz und 

Sicherheit im Landtag 

Vom 23. Februar 2022 

Artikel 1 
Änderung des Abgeordnetengesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Das Abgeordnetengesetz des Landes Nordrhein-Westfa
len vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 252), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Mai 2020 (GV. 
NRW. S. 358) geändert worden ist, wird wie folgt geän
dert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „9.330,22" qvrch 
die Angabe „9.602,66" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Angabe „2.290,29" .durch 
die Angabe „2.453,42" und die Wörter „des 
Landtags Nordrhein-Westfalen und des Land
tags Brandenburg" durch die Wörter „der 
Landtage von Nordrhein-Westfalen, Branden
burg und Baden-Württemberg" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird nach den Wörtern „Stellvertreter 
und Stellvertreterinnen erhalten zusätzliche" das 
Wort „monatliche" eingefügt. 

2. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „seiner" durch das 
Wort „der" ersetzt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

,,Der Aufwand für Tätigkeiten von Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern, die nicht der Unter
stützung bei der Erledigung der parlamentari
schen Arbeit dienen und deshalb nicht in der 
Arbeitszeit ausgeübt werden dürfen, ist nicht 
ersta ttungsfähig." 

cc) Der neue Satz 7 wird wie folgt gefasst: 

„Werden gesetzliche Fördermittel, wie z.B. nach 
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch - Arbeits
förderung, dem Soldatenversorgungsgesetz, 
dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch in der je
weils geltenden Fassung, in Anspruch genom
men, so ist die Fördermaßnahme unter Beteili
gung der Landtagsverwaltung abzurechnen." 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

,,(4) Spätestens einen Monat nach Beginn .eines 
Beschäftigungsverhältnisses ist dem Landtag ein 
Führungszeugnis der oder des zu Beschäftigenden 
vorzulegen. Der Inhalt des Führungszeugnisses 
richtet sich nach§ 32 Absatz 1 und Absatz 2, §§ 33 
und 34 Bundeszentralregistergesetz. Enthält das 
Führungszeugnis einen Eintrag wegen einer vor
sätzlichen Straftat oder wird das Führungszeugnis 
nicht innerhalb eines Monats vorgelegt, endet der 
Anspruch auf Aufwendungsersatz nach Absatz 3 
zwei Monate nach Beginn des Beschäftigungsver
hältnisses. Auf Antrag des Mitglieds des Landtags 
kann der Aufwendungsersatz trotz eines Eintrags 
gezahlt werden, wenn eine Gefährdung parlamen
tarischer Rechtsgüter im konkreten Einzelfall nach 
Abwägung aller Umstände nicht zu befürchten ist. 

Die Entscheidung trifft die Präsidentin bzw. der 
Präsident im Benehmen mit dem Präsidium; dies 
gilt entsprechend für Widerruf und Rücknahme 
der Entscheidung. Soweit tatsächliche Umstände 
vorliegen, aufgrund derer eine Gefährdung parla
mentarischer Rechtsgüter zu befürchten ist, kann 
der Zugang zu Einrichtungen des Landtags, insbe
sondere zu den Gebäuden und IT-Systemen, ganz 
oder teilweise versagt werden. Das Mitglied des 
Landtags ist zuvor anzuhören; es hat die notwen
digen Auskünfte zu erteilen. Zugangsrechte kön
nen auch versagt werden, wenn kein Führungs
zeugnis vorgelegt wird oder Auskünfte nicht erteilt 
werden." 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und Satz 1 
wird wie folgt gefasst: 

,,Der Landtag beschließt zu Beginn einer Wahlpe
riode für deren Dauer die Anpassung der Mitarbei
terpauschale nach Absatz 3 in Anlehnung an die 
Tarifentwicklung für die Beschäftigten im öffentli
chen Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen." 

d) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Ab
sätze 6 und 7. 

3. In § 13 Absatz 1 wird nach Satz 3 folgender Satz ein
gefügt: 

,,Für die Versorgungsempfänger und Versorgungsemp
fängerinnen richtet sich die Kostendämpfungspau
schale grundsätzlich nach der dritthöchsten Stufe, es 
sei denn, sie erhalten für die Zeit der Wahrnehmung 
der Ämter des Präsidiums eine erhöhte Versorgung." 

4. In § 15 Absatz 2 Nummer 1 wird das Wort „viertel
jährlichen" gestrichen. 

5. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 4 wird nach dem Komma das Wort 
,,oder" angefügt. 

bb) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 ein
gefügt: 

,,5. ein Mitglied des Landtags Regeln der Mit
arbeiterbeschäftigung nach § 6 Absatz 3 
verletzt hat," 

cc) In Satz 2 wird das Wort „Dabei" durch die 
Wörter „Bei einem Fall nach Satz 1 Nummer 1 
bis 4" ersetzt. 

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort „oder" wird durch ein Komma er
setzt. 

bb) Nach dem Wort „Mandats" werden die Wörter 
,,oder ein Verstoß gegen die Regeln der Mitar
beiterbeschäftigung" eingefügt. 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „verletzt" die 
Wörter „oder gegen die Regeln zur Mitarbei
terbeschäftigung verstoßen" eingefügt. 

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „Abgeordne
tenbezüge" die Wörter „nach § 5 Absatz 1 
Satz 1" eingefügt. 

d) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „gegen" durch 
das Wort „durch" ersetzt. 

e) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Feststellung, dass eine Pflichtverletzung 
oder ein Verstoß im Sinne des Absatzes 1 vor
liegt, wird unbeschadet weiterer Sanktionen 
als Drucksache veröffentlicht." 

bb) In Satz 2 werden die Wörter ,,, ein Verstoß ge
gen Verbote, eine unzulässige Zuwendung oder 
eine Gefährdung der unabhängigen Ausübung 
des Mandates" durch die Wörter „oder ein Ver
stoß im Sinne des Absatzes 1" ersetzt. 
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Artikel 2 
Änderung des Fraktionsgesetzes 

Das Fraktionsgesetz vom 18. Dezember 2001 (GV. NRW. 
S. 866), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. 
Mai 2020 (GV.NRW. S. 358) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 und 5 
eingefügt: 

,,(4) Spätestens einen Monat nach Beginn eines 
Beschäftigungsverhältnisses ist dem Landtag ein 
Führungszeugnis der oder des zu Beschäftigenden 
vorzulegen. Der Inhalt des Führungszeugnisses 
richtet sich nach § 32 Absatz 1 und Absatz 2, §§ 33 
und 34 Bundeszentralregistergesetz. Enthält das 
Führungszeugnis einen Eintrag wegen einer vor
sätzlichen Straftat, kann der Landtag den Zugang 
zu Einrichtungen des Landtags, insbesondere zu 
den Gebäuden und IT-Systemen, für diese Person 
beschränken oder ausschließen, soweit dies zum 
Schutz parlamentarischer Rechtsgüter erforderlich 
ist. Dies gilt auch, soweit der Landtag auf andere 
Weise Kenntnis von Umständen erlangt, aufgrund 
derer eine Beeinträchtigung parlamentarischer 
Rechtsgüter zu befürchten ist. Die Fraktion ist zu
vor anzuhören; sie hat die notwendigen Auskünfte 
zu erteilen. Zugangsrechte können auch be
schränkt oder ausgeschlossen werden, wenn kein 
Führungszeugnis vorgelegt wird oder Auskünfte 
nicht erteilt werden. 

(5) Absatz 4 gilt für am 1. Juni 2022 bestehende 
Beschäftigungsverhältnisse entsprechend. Das 
Führungszeugnis ist innerhalb von vier Monaten 
vorzulegen." 

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6. 

2. Folgender§ 13 wird angefügt: 

,,§ 13 
Datenv~rarbeitung zum Zweck der 

Offentlichkeitsarbeit 

Die Fraktio~en dürfen personenbezogene Daten zum 
Zweck der Offentlichkeitsarbeit gemäß § 1 Absatz 4 
verarbeiten, soweit dies erforderlich ist und überwie
gende schutzwürdige Interessen der betroffenen Per
sonen nicht entgegenstehen. Die Fraktionen sehen an
gemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung 
der Interessen der betroffenen Person gemäß § 15 
des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) in der jeweils gelten
den Fassung vor. Die personenbezogenen Daten dür
fen nicht ohne Einwilligung der betroffenen Personen 
nach außen offengelegt werden. Dies gilt nicht, soweit 
die Fraktionen die nach Satz 1 erhopenen personen
bezogenen Daten zum Zweck der Offentlichkeitsar
beit an den Präsidenten oder die Präsidentin des 
Landtags weitergeben." 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 2022 in Kraft. 

Düsseldorf, den 23. Februar 2022 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Der Minister des Innern 

Zugleich für den Minister der Finanzen 

Herbert R e u 1 
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Gesetz 
zur Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 

und des Landesbeamtengesetzes im 
Zusammenhang mit einer weiteren 

Verselbstständigung des Verfassungsgerichtshofs 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 

und des Landesbeamtengesetzes im 
Zusammenhang mit einer weiteren 

Verselbstständigung des Verfassungsgerichtshofs 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

Vom 23. Februar 2022 

1103 

Artikel 1 
Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 

Das Verfassungsgerichtshofgesetz vom 14. Dezember 
1989 (GV. NRW. S. 708, ber. 1993 S. 588), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. 
NRW. S. 330) geändert worden ist, wird wie folgt geän
dert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 16 werden die folgenden 
Angaben eingefügt: 

,,§ 16a (Akteneinsicht) 

§ 16b (Archivierung) 

§ 16c (Personenbezogene Daten)". 

b) Die Angabe „Fünfter Teil Schlussvorschriften" 
wird durch die folgenden Angaben ersetzt: 

„Fünfter Teil 

Verzögerungsbeschwerde 

§ 63a (Entschädigung bei unangemessener Ver
fahrensdauer) 

§ 63b (Zulässigkeit der Verzögerungsbeschwerde, 
Verzögerungsrüge) 

§ 63c (Entscheidung über die Verzögerungsbe
schwerde) 

§ 63d (Stellungnahme und Entscheidung) 

§ 63e (Geltungsdauer) 

Sechster Teil 

Schlussvorschriften". 

2. Dem§ 7 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

,,(3) Nach Beginn der mündlichen Verhandlung oder, 
falls eine solche nicht stattfindet, der Beratung kön
nen weitere Richter nicht hinzutreten. Wird der Ver
fassungsgerichtshof beschlussunfähig, muss die 
mündliche Verhandlung oder Beratung nach seiner 
Ergänzung neu begonnen werden." 

3. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In § 9 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „25 Pro
zent" durch die Angabe „30 Prozent" ersetzt. 

b) Es wird folgender Absatz la eingefügt: 

Abweichend von Absatz 1 erhält der Präsident 
bis zum 31. Dezember 2024 eine monatliche Ent
schädigung in Höhe von 50 Prozent der Abgeord
netenbezüge nach dem Abgeordnetengesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 5. April 2005 
(GV. NRW. S. 252) in der jeweils geltenden Fas
sung." 

4. § 13 wird wie folgt geändert: 

- GV. NRW. 2022 S. 230 a) Die Absatzbezeichnung ,,(1)" wird gestrichen. 
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